
nen. Dem Interpellationsrecht entspricht eine
Pflicht zur mündlichen oder schriftlichen Beant-
wortung. Am häufigsten sind schriftliche Anfragen
und Anfragen zur Fragestunde insgesamt (jährlich
zirka 4000-5000). Außerdem findet im EP eine
regelmäßige Aussprache über den Gesamtbericht
der Kommission über die Politik des abgelaufenen
Kalenderjahres statt.

Dem EP steht ferner die Befugnis zur Entlastung
der Kommission für die Ausführung des Gesamt-
haushaltes zu; seine Entlastungsbemerkungen bin-
den jetzt sogar primärrechtlich die Kommission. In
der Vergangenheit hat das EP einmal die Ent-
lastung (für den Haushalt 1982) verweigert.

Die Kontrollrechte des EP gegenüber dem Rat
bzw. dem Europäischen Rat beruhen nach dem
EUV weiterhin vorwiegend auf Selbstbindungen.
So wurde in der Feierlichen Erklärung des Europäi-
schen Rats von Stuttgart 1983 die Verpflichtung des
Rats bzw. der Außenminister der Mitgliedstaaten
(im Rahmen der Europäischen Politischen Zusam-
menarbeit [EPZ]) zur Beantwortung schriftlicher
und mündlicher Anfragen des EP vereinbart. Tra-
ditionell treten zum halbjährlichen Wechsel der
Ratspräsidentschaft der bisherige Präsident mit
einem Rechenschaftsbericht und der neue Präsi-
dent mit einer Programmrede vor das EP.

Der EUV verpflichtet außerdem den Europäischen
Rat, dem EP nach jeder Tagung Bericht zu erstat-
ten und ihm alljährlich einen schriftlichen Bericht
über die Fortschritte der Union vorzulegen. Im Be-
reich der die EPZ ablösenden Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) hat über-
dies der Ratsvorsitz das EP zu den wichtigsten
Aspekten und den grundlegenden Weichenstellun-
gen anzuhören und darauf zu achten, daß die Auf-
fassungen des EP „gebührend berücksichtigt wer-
den“. Das EP ist vom Ratsvorsitz und von der
Kommission regelmäßig über die Entwicklung der
GASP zu unterrichten; es kann Anfragen und Emp-
fehlungen an den Rat richten. Entsprechende, fast
wortgleich formulierte Kontroll- und Beteiligungs-
rechte sind für die Zusammenarbeit in den Berei-
chen Justiz und Inneres vorgesehen.

Von einer effektiven parlamentarischen Kontrolle
des Rats bzw. des Europäischen Rats kann gleich-
wohl nicht die Rede sein, da dem EP insoweit weder
ein Mißtrauens- noch ein Zustimmungsvotum zur
Verfügung steht. Eine Mitwirkung bei der Wahl
und Abwahl beider Gremien scheidet nach der
Grundkonzeption schon allein wegen der Per-
sonengleichheit ihrer Mitglieder mit denen der
entsprechenden mitgliedstaatlichen Verfassungsor-
gane aus. Dies erscheint symptomatisch für die
durch den EUV unberührt gebliebene Grund-
befindlichkeit der EG/EU, die nach Auffassung des

deutschen Bundesverfassungsgerichts trotz ver-
schiedener halbherziger kosmetischer Operationen
im Grunde ein „Staatenverbund“2 geblieben ist, in
dem die Mitgliedstaaten bis auf weiteres als „Her-
ren der Verträge“ das letzte Wort und die Suprema-
tie behalten.

2 Vgl. BVerfG, Urteil vom 12. 10. 1993, in: EuZW (1993),
S. 667, 672ff.

Enquete- und Petitionszuständigkeiten bestehen de
facto bereits seit 1981, als das EP im Gefolge der
ersten Direktwahl in seine Geschäftsordnung
Vorschriften über die Einrichtung von Unter-
suchungsausschüssen aufnahm. Eine Handvoll Un-
tersuchungsausschüsse wurden seither eingesetzt;
sie befaßten sich mit aktuellen Themen von
allgemeinem Interesse wie dem Transport und der
Verarbeitung giftiger und radioaktiver Abfälle,
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, wachstums-
fördernden Hormonen, Drogenhandel und organi-
sierter Kriminalität.

Die neue Bestimmung des Art. 138c EGV erhebt
das Untersuchungsrecht des EP in den Rang von
Primärrecht, wobei die Einzelheiten der Anwen-
dung dieses Rechts durch eine Interinstitutionelle
Vereinbarung zwischen EP, Rat und Kommission
festzulegen sind. Untersuchungsausschüsse sind auf
Antrag eines Viertels der Mitglieder des EP ad hoc
zu bestellen; sie können behauptete Verstöße ge-
gen Gemeinschaftsrecht oder Mißstände bei» der
Anwendung desselben prüfen, soweit die ent-
sprechenden Sachverhalte nicht den Gegenstand
eines anhängigen Gerichtsverfahrens bilden („sub-
judice“-Vorbehalt). Bereits im Dezember 1992 hat
das EP den Entwurf einer Interinstitutionellen
Vereinbarung für die Ausübung seines Unter-
suchungsrechts vorgelegt; danach sollen Gemein-
schaftsorgane und nationale Behörden zur Vorlage
aller angeforderten Informationen und der ent-
sprechenden Unterlagen verpflichtet sein. Die Ver-
weigerung der Herausgabe von Unterlagen, das
Nichterscheinen oder eine Falschaussage vor dem 
Untersuchungsausschuß sowie die Bestechung von
Zeugen sollen nach nationalem Recht in gleicher
Weise strafbar sein, wie wenn sie vor einem staat-
lichen Gericht erfolgt wären.

Das heute im EG-Vertrag positivierte Petitions-
recht der Unionsbürger sowie natürlicher oder juri-
stischer Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem
Mitgliedstaat wurzelt bereits in einer Praxis der frü-
hen fünfziger Jahre; diese wurde 1989 durch eine 
Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen EP, Rat
und Kommission bekräftigt. Der EUV hat außer-
dem die Möglichkeit eröffnet, Beschwerden von
Unionsbürgern und natürlichen oder juristischen
Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem Mitglied-
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staat einem von EP für eine Wahlperiode zu ernen-
nenden Bürgerbeauftragten („Ombudsman“) vor-
zutragen, soweit die Beschwerden sich auf
Mißstände bei der Tätigkeit der Organe oder Insti-
tutionen der Gemeinschaft - mit Ausnahme von
deren Rechtssprechungsorganen - beziehen.

2. Rechtsetzungsverfahren

Trotz der durch den EUV eingeleiteten Fortschritte
ist die Beteiligung des EP am Rechtsetzungsverfah-
ren der Union aus demokratisch-rechtsstaatlicher
Sicht unzulänglich. Anders als nationale Parla-
mente in repräsentativ-demokratisch verfaßten
Staatswesen verfügt das EP weder über ein formel-
les Gesetzesinitiativrecht noch über umfassende
legislative Beschlußbefugnisse, sondern hat nur
beschränkte, je nach Sachgebiet unterschiedlich
intensiv ausgestaltete Mitwirkungsrechte. Diese
reichen von der (fakultativen oder obligatorischen)
Konsultation über das Konzertierungs- und das
Kooperationsverfahren bis zum Verfahren der Zu-
stimmung und der Mitentscheidung.

Der EUV hat dem EP zwar das - dem Rat seit jeher
zustehende - Recht beschert, die Kommission zur
Vorlage von Vorschlägen für Gemeinschaftsrechte
aufzufordern. Diese Regelung bleibt jedoch nicht
nur hinter einem echten Gesetzesinitiativrecht,
sondern auch hinter dem weniger weitreichenden
Petitum des EP selbst zurück, das in seinen Vor-
schlägen zur Regierungskonferenz über die Politi-
sche Union ein formelles Vorlagerecht für den Fall
gefordert hatte, daß die Kommission einer Auffor-
derung des EP zur Vorlage eines Vorschlags binnen
sechs Monaten nicht nachkommt3 .

3 Vgl. Entschließung des EP in Amtsblatt der Europäi-
schen Gemeinschaft (ABI. EG) 1990, Nr. C324, S. 219.

4 Vgl. Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parla-
ments, des Rats und der Kommission vom 4. 3. 1975, in:
ABL. EG 1975, Nr. C89, S. 1.

Sarkastisch, aber nicht ganz unzutreffend ist gele-
gentlich angemerkt worden, die Intensität der
jeweiligen Beteiligungsform sei umgekehrt propor-
tional zur politischen Bedeutung des Regelungsge-
genstandes. So ist für komplementäre Maßnahmen
mit Bezug zu dem im wesentlichen vollendeten Bin-
nenmarkt das Verfahren der Mitentscheidung vor-
geschrieben, wohingegen im Bereich der gemein-
samen Agrarpolitik die bloße Anhörung des EP
ausreicht. Bei der gemeinsamen Handelspolitik ist
eine Beteiligung des EP überhaupt nicht vorgese-
hen; es wirkt nur in begrenztem Rahmen beim Ab-
schluß völkerrechtlicher Abkommen der Gemein-
schaft mit und wird gewohnheitsmäßig vor der
Erteilung des Verhandlungsmandats an die
Kommission in beschränktem Umfang informell
unterrichtet (Luns-Westerterp-Verfahren).

Grundsätzlich lassen sich die legislativen Mitwir-
kungsrechte des EP in sechs Kategorien aufteilen:

1. Soweit keine allgemeine Anhörungspflicht be-
steht, kann das EP freiwillig angehört werden. Die
sogenannte fakultative Konsultation wird heute bei
allen wesentlichen Programm- und Rechtsetzungs-
vorschlägen von der Kommission aufgrund einer
Selbstverpflichtung vorgeschlagen und vom Rat in
aller Regel eingeleitet.

2. In wichtigen Feldern der Rechtsetzungstätigkeit
der Gemeinschaft (z.B. Landwirtschaft, Verkehr,
Wettbewerbsrecht, Harmonisierung der indirekten
Steuern, Rechtsangleichung, Koordination der
Strukturfonds, Forschung, technologische Ent-
wicklung und Umweltpolitik) ist eine Konsultation
des EP obligatorisch. Der die Konsultation einlei-
tende Rat ist zwar an eine entsprechende legislative
Entschließung des EP materiell nicht gebunden,
jedoch stellt die Unterlassung der Anhörung eine 
„Verletzung wesentlicher Formvorschriften“ dar,
die ggf. zur Nichtigerklärung des vor dem EuGH
angefochtenen Rechtsakts führt (Art. 173 EGV).

3. Das 1975 durch eine Interinstitutionelle Ver-
einbarung eingeführte Konzertierungsverfahren
sollte die Unterschiede in der Befugnislage des EP
im Haushalts- und im Rechtsetzungsbereich über-
brücken und damit Organkonflikte vermeiden hel-
fen. Beschränkt auf „Rechtsakte von allgemeiner
Tragweite mit ins Gewicht fallenden Auswirkun-
gen“, kann das Verfahren vom EP oder vom Rat
eingeleitet werden, wenn der Rat beabsichtigt, von
einer Stellungnahme des EP abzuweichen. Die un-
gebundene Entscheidungsbefugnis des Rats wird
durch dieses Verfahren gleichwohl nicht tangiert.

4

4. Das Verfahren der Zusammenarbeit wurde
durch die EEA 1987 für verschiedene bisher der
Konsultationspflicht unterliegende Rechtsetzungs-
bereiche eingerichtet. Dazu gehörten insbesondere
die Rechtsharmonisierung zur Verwirklichung des
Binnenmarktes, die Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer sowie die Niederlassungs- und Dienstlei-
stungsfreiheit. Das Verfahren besteht aus jeweils
zwei Lesungen im EP und im Rat. In der ersten
Runde legt der Rat nach Anhörung des EP einen
gemeinsamen Standpunkt fest. Wird dieser in der
zweiten Runde vom EP gebilligt oder äußert dieses
sich nicht binnen zwei Monaten, kann der Rat mit
qualifizierter Mehrheit den Rechtsakt verabschie-
den. Lehnt das EP dagegen den gemeinsamen
Standpunkt ab, so kann der Rat nur mehr einstim-
mig beschließen. In der Praxis bedeutungsvoller ist
jedoch, daß dem EP auch ein formelles Abände-
rungsrecht zusteht. Insoweit kann der Rat von der
Kommission übernommene Abänderungen entwe-
der mit qualifizierter Mehrheit annehmen oder
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aber seinerseits einstimmig abändern; andererseits
kann er von der Kommission nicht übernommene
Abänderungen des EP nur einstimmig annehmen.
Demzufolge liegt auch im Kooperationsverfahren
die letzte Entscheidungsgewalt ausschließlich beim
Rat, jedoch erhält das EP insofern eine faktische
Mitgestaltungsmacht, als es von seiner Stellung-
nahme abhängt, mit welcher Mehrheit der Rat den
Rechtsakt verabschieden kann.

5. Das Verfahren der Zustimmung, ebenfalls ein-
geführt durch die EEA, macht den Beitritt zur
EG/EU und den Abschluß von Assoziierungsab-
kommen von der Zustimmung des EP abhängig.
Der EUV hat das Zustimmungserfordernis gegen-
ständlich erweitert, insbesondere auf

- Maßnahmen zur Erleichterung des allgemeinen
Aufenthaltsrechts,

- Änderungen der Satzung des Europäischen
Zentralbanksystems,

- die Grundregeln über die Strukturfonds und
den Kohäsionsfonds,

- die Vorschriften über ein einheitliches Verfah-
ren für die Wahlen zum EP und

- den Abschluß gewisser weiterer völkerrecht-
licher Abkommen der Gemeinschaft, die bisher
nur dem (auf einer Selbstbindung des Rates
beruhenden) Luns-Westerterp-Informations-
verfahren unterlagen, und zwar Abkommen,
die durch Einführung von Zusammenarbeits-
verfahren einen besonderen institutionellen
Rahmen schaffen, Abkommen mit erheblichen
finanziellen Folgen für die Gemeinschaft und
Abkommen, die eine Änderung eines nach dem
Verfahren der Mitentscheidung angenomme-
nen Rechtsakt bedingen.

6. Das durch den EUV eingerichtete Verfahren
der Mitentscheidung („procedure de co-decision“)
hat das als solches fortbestehende Verfahren der
Zusammenarbeit für dessen wichtigste Anwen-
dungsbereiche abgelöst. Dafür sind verschiedene,
bisher der obligatorischen Konsultation unterlie-
gende Bereiche nunmehr dem Kooperationsver-
fahren vorbehalten (z.B. Verkehrspolitik, beruf-
liche Bildung, Durchführungsmaßnahmen der
Umweltpolitik). Das Mitentscheidungsverfahren
findet auf 14 enumerativ aufgeführten Sektoren
Anwendung.

Das maximal aus jeweils drei Lesungen in EP und
Rat bestehende Mitentscheidungsverfahren baut
auf dem Verfahren der Zusammenarbeit auf, dem
es in der ersten Phase ähnelt. Wie im Koopera-
tionsverfahren wird das EP von der Kommission

zum Vorschlag gleichzeitig mit dem Rat konsul-
tiert, der die Stellungnahme des EP bei der Be-
schlußfassung über den „gemeinsamen Stand-
punkt“ (eine Abstraktion der wichtigsten Inhalte
aus dem Vorschlag des Rechtstexts) verwertet. Die
wesentlichen Unterschiede bestehen darin, daß
zum einen das EP durch einen - in jeder Phase
möglichen - Ablehnungsbeschluß den Erlaß des
Rechtsakts verhindern kann und daß zum anderen
Abänderungen des EP zur Grundlage der nachfol-
genden Beratungen in Kommission und Rat wer-
den (und nicht der „überprüfte Kommissionsvor-
schlag“, wie im Verfahren der Zusammenarbeit).

Will in der zweiten Phase der Rat von den Abän-
derungen des EP abweichen, ist er in jedem Fall
gezwungen, den Vermittlungsausschuß anzurufen;
dieses Gremium wird aus je zwölf Mitgliedern des
Rats und des EP unter Beiziehung der Kommis-
sion gebildet. Der Vermittlungsausschuß hat nach
seiner Einberufung sechs Wochen Zeit, einen ge-
meinsamen Entwurf zu beschließen. Ausgangs-
punkt seiner Tätigkeit ist der vom EP abgeänderte
gemeinsame Standpunkt, insoweit die Abänderun-
gen vom Rat gebilligt worden sind. Die Billigung
des Rates setzt grundsätzlich die qualifizierte
Mehrheit voraus; hat auch die Kommission die
Abänderung abgelehnt, kann der Rat nur einstim-
mig entscheiden. In jedem Fall ist für das Zustan-
dekommen des Rechtsakts nach dem Vermitt-
lungsverfahren ein weiteres Tätigwerden von Rat
und EP (dritte Lesung) erforderlich.

Es ist zu erwarten, daß das EP den institutioneilen
Zugewinn in erster Linie als Druckmittel für die
Durchsetzung seiner Änderungspetita nutzen und 
so unter dem Damoklesschwert der Ablehnungs-
androhung ein verstärktes inhaltliches Mitsprache-
recht erstreiten wird. Das EP scheint diesen Weg
bereits eingeschlagen zu haben. Testfälle aus jüng-
ster Zeit sind etwa das vierte Rahmenprogramm
über Forschung und technologische Entwicklung
in den Jahren 1994 bis 1998, die geplante EU-Ver-
packungsrichtlinie und die neuen PKW-Abgas-
grenzwerte für 1996.

Im Gegenzug versucht der Rat immer wieder, die
parlamentarische Mitwirkungsrechte des EP durch
geschickte Wahl der Rechtsgrundlage des beab-
sichtigten Akts auf kleiner Flamme zu halten, wo-
bei er im Zweifel einer Rechtgsgrundlage, die
keine Beteiligung des EP bzw. eine weniger inten-
sive Beteiligungsform vorsieht, den Vorzug gibt.
Auseinandersetzungen über die geeignete Rechts-
grundlage - die nach gefestigter Rechtsprechung
des EuGH gerichtlich überprüfbaren objektiven
Kriterien folgen muß - gehören daher seit länge-
rem zum festen Repertoire der Gemeinschafts-
gerichtsbarkeit.
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3. Budgetrecht

Seit den Verträgen zur Änderung der Haushalts-
bestimmungen von 1970 und 1975 sind die Haus-
haltsrechte des EP stärker ausgeprägt als seine
Rechtsetzungsbefugnisses. Seit 1975 wird die Fest-
stellung des Haushaltsplanes durch den Präsiden-
ten des Parlaments erklärt; dabei handelt es sich
nach der Rechtsprechung des EuGH um einen
selbständig anfechtbaren Rechtsakt. Ferner kann
das EP „aus wichtigen Gründen“ den Entwurf des
Haushaltsplans ablehnen, wovon es bisher viermal
Gebrauch gemacht hat.

Beratungsgrundlage ist der vom Rat aufgestellte
Entwurf, den der Rat auf der Basis des Kommis-
sionsvorentwurfs beschließt. Diesen kann das EP
im Bereich der nichtobligatorischen Ausgaben ab-
ändern; im Bereich der obligatorischen Ausgaben
(d.h. solche, die sich zwingend aus dem Vertrag
oder den aufgrund des Vertrages erlassenen
Rechtsakten ergeben) kann es Änderungsvor-
schläge machen. Diese werden jedoch nur wirk-
sam, wenn sie vom Rat nicht abgelehnt werden.
Materiellrechtlich hat das EP damit das letzte
Wort nur über die nichtobligatorischen Ausgaben,
allerdings auf der Grundlage eines nach objektiven
wirtschaftlichen Eckdaten festzustellenden Höchst-
satzes, den das EP autonom nochmals um die
Hälfte überschreiten darf. Eine weitere Höchst-
satzüberschreitung ist nur im Einvernehmen zwi-
schen EP und Rat möglich. Diesbezüglich hat der
EuGH 1986 klargestellt, daß dafür die ausdrück-
liche Zustimmung des Rats erforderlich sei5 , wo-
mit die Praxis von Höchstsatzüberschreitungen bei
Stillschweigen des Rats (weil dieser keine zur
Ablehnung erforderliche Mehrheit aufbringen
konnte) beendet wurde.

5 Vgl. EuGH, RS. 34/86 (Rat/EP), Sig. 1986, S. 2155.

Betrug der nichtobligatorische Teil der Haushalts-
bewilligung 1970 nur 3,6 Prozent, so ist er heute
auf rund 40 Prozent angewachsen - eine Folge der
Ausweitung der Mittel für Strukturausgaben. Da-
mit wurde die budgetäre Letztentscheidungsbefug-
nis des EP nachhaltig gestärkt. Da jedoch die
Haushaltsbewilligungen nur im Rahmen der ver-
fügbaren Einnahmen zulässig sind (Verbot des
Deficit-spending) und da zudem der EG/EU we-
der ein Steuerfindungsrecht noch ein autonomes
Erhöhungsrecht der Ablieferungen der Mitglied-
staaten zusteht, findet das Haushaltsrecht des EP
faktisch an den Einnahmebewilligungen der Mit-
gliedstaaten durch den Eigenmittelbeschluß seine
Grenze. Vorschläge von Kommission und EP zum
Maastricht-Vertrag, der EU ein autonomes, vom
EP mitzuverantwortendes Steuerfindungsrecht zu-
zubilligen, sind gescheitert.

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß durch die
Vorfixierung der Ausgabenblöcke durch die Inter-
institutionelle Vereinbarung die Bewilligungsbe-
fugnisse des EP bei den nichtobligatorischen Aus-
gaben, so wie sie im Vertragsrecht vorgesehen
sind, weitgehend eingeschränkt wurden; im Ge-
genzug hat das EP ein Mitspracherecht bei den ob-
ligatorischen Ausgaben gewonnen. Ohnehin wird
die Unterscheidung zwischen obligatorischen und 
nichtobligatorischen Ausgaben vom EP für ab-
schaffungsbedürftig gehalten.

III. Strukturen der Organisation
und Entscheidungsfindung
im Europäischen Parlament

Ist die Zusammensetzung des seit 1979 direkt ge-
wählten EP ein Spiegel der politischen Befindlich-
keit des in der EU geeinten Europa, dann signali-
siert das Bild politische Stabilität. Mehr noch: Ist
die Wahlentscheidung ein Reflex der in erster
Linie von den Regierungen der Mitgliedstaaten
fortentwickelten und gelenkten Integration, dann
bedeutet dies Zustimmung der Unionsbürger. Die
politischen Kraftfelder, die die nationalen Regie-
rungen tragen, finden sich in der Zusammenset-
zung des EP bestätigt. Ein bitterer Beigeschmack
ergibt sich allerdings daraus, daß von Wahl zu
Wahl die Wählerbeteiligung sinkt: von 63 Prozent
bei der ersten Direktwahl 1979 auf 56,8 Prozent
bei der vierten 1994. Offensichtlich ist es fast der
Hälfte der Unionsbürger nicht einsichtig, warum
sie ihre nationale politische Struktur via Europa-
wahl nochmals zensieren sollten. Verallgemei-
nernd läßt sich sagen, daß nach der Anlage des
Wahlkampfes substantielle Inhalte der europäi-
schen Politik kaum zum Gegenstand von Kontro-
versen gemacht werden.

Das auffälligste Ergebnis der vierten Direktwahl
1994 ist, daß sich das Kräfteverhältnis zwischen
den klassischen Fraktionen des EP nur wenig ver-
ändert hat. Die omninationalen Fraktionen, deren
Herkunftsparteien sich zu europäischen Parteien-
konföderationen zusammengeschlossen haben,
vertreten traditionell die in der EU vorhandenen
politischen Grundströmungen. In dem auf 567 Mit-
glieder ( + 49) vergrößerten EP entfallen auf die
Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas
(in allen anderen Mitgliedsprachen Partei der
europäischen Sozialisten; Fraktionsabkürzung
PSE) 198 Mitglieder, die Fraktion der Europäi-
schen Volkspartei (Christlich-demokratische Frak-
tion) 157 Mitglieder (PPE-Fraktion), die Fraktion
der Liberalen und Demokratischen Partei Europas
(ELDR) 43 Mitglieder. PSE und PPE (EVP) allein
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verfügen mit 355 Mandaten über eine satte
3/s-Mehrheit; sind sie sich einig, haben sie keine
Schwierigkeiten, ihren Standpunkt durchzusetzen.

Zu Bewegung hat die vierte Direktwahl an den
Rändern geführt. Nach dem Verschwinden der
deutschen Republikaner gibt es keine Fraktion der
europäischen Rechten mehr. Die neue Fraktion
„Europa der Nationen“ versammelt rechte Maas-
tricht-Gegner, hauptsächlich aus Frankreich, er-
gänzt durch Dänen und Niederländer. Die „Forza
Europa“ ist die uninationale Fraktion der italieni-
schen Berlusconi-Anhänger mit 27 Mitgliedern;
augenblicklich ist ungewiß, ob dies eine Zwischen-
lösung bis zum Anschluß an eine andere Gruppie-
rung oder ein Definitivum darstellt. Nicht sicher
ist auch, ob die RDE-Fraktion (Groupe du Ras-
semblement des Dmocrates Europeens) mit 26
Mitgliedern, größtenteils gebildet aus französi-
schen Gaullisten, als Fraktion überdauern oder in
einer anderen Fraktion aufgehen wird; immerhin
stammen ihre Mitglieder aus einer Einheitsliste,
die sich im EP auf drei Fraktionen aufgeteilt hat.

Am linken Rand befindet sich die GUE-Fraktion
(Groupe confederal de la Gauche Unitaire Euro-
penne) mit 28 Mitgliedern, ex-kommunistischen
Integrationsgruppen aus fünf Mitgliedsländern.
Die Fraktion der Europäischen Radikalen (ARE)
mit 19 Mitgliedern hat die Nachfolge der Nicht-
Richtungsfraktion ARC angetreten. Sie wird
hauptsächlich getragen von der französischen
Tapie-Gruppe, einer Abspaltung von den Soziali-
sten. Ihr politisches Erscheinungsbild ist diffus und
kaum einzuordnen. Die Fraktion der Grünen mit
23 Mitgliedern hat durch das Scheitern der franzö-
sischen Grünen einen Aderlaß erlitten. In ihrer
Wahlplattform 1994 bekennen sie sich zwar zur
europäischen Integration, machen aber erhebliche
Vorbehalte gegenüber dem Binnenmarkt, der ge-
meinsamen Agrarpolitik, der Außenhandelspolitik
und der angestrebten Währungsunion geltend.

Ist schon die Fraktionslandschaft kompliziert, so
wird der Europaparlamentarismus durch eine
Reihe bekannter Umstände - Sprachenvielfalt,
Sitz, unterschiedliche nationale Denk- und
Arbeitsweisen - weiter erschwert. Dabei ist das EP
ein Arbeitsparlament; die Spannweite der Themen
ist größer als in nationalen Parlamenten, die
Vielzahl der parallel laufenden Aktivitäten in
Arbeitsgruppen, Ausschüssen, Delegationen,
Fraktionsgliederungen und Plenum verwirrend.
Die Methodik der europäischen Rechtsetzung -
Aufriß des Problems durch großflächige Memo-
randen, Gesetzgebung in winzigen Detailschritten,
Anhäufung von Änderungsverordnungen etc. -
macht das Geschehen intransparent. Keine wich-
tige Entschließung des EP wird verabschiedet,

ohne daß es dazu eine in nationalen Parlamenten
undenkbare Fülle von Änderungsanträgen gäbe,
über die letztlich das Plenum entscheidet.

Die strategische Antwort des EP ist, daß in weni-
ger bedeutenden Angelegenheiten wie bei Ent-
scheidungen, von denen nur Anstoßwirkungen
ohne institutionelle Konsequenzen ausgehen, plu-
rale Vielfalt herrscht; dies ist das Feld, auf dem
sich die politischen Kräfte gegeneinander abgren-
zen. Dort aber, wo der Vertrag das Parlament in
das Korsett vorgeschriebener Mehrheiten zwängt 
(zumeist noch unter Fristzwang), bevorzugen die
großen Fraktionen das Konzept des Konsenses,
das in regelmäßigen gemeinsamen Stabssitzungen
ausgearbeitet wird. Dies ist etwa der Fall im Haus-
haltsbereich und im legislativen Bereich mit quali-
fizierten Mitwirkungsbefugnissen, d.h. im Verfah-
ren der Zusammenarbeit, der Zustimmung und
der Mitentscheidung.

Die Beobachtung von Leitentscheidungen des EP
erhärtet diese These:

- Die Geschäftsordnung des EP teilt die fünfjäh-
rige Wahlperiode in zwei Hälften, zu deren Be-
ginn jeweils die Funktionsträger des EP neu be-
stimmt werden. Die Wahl des EP-Präsidenten
ist deshalb so wichtig, weil sie der einzige Wahl-
akt durch demokratisch legitimierte Vertreter
zu einem hohen Unionsamt ist. In den drei
letzten Wahlen wurde die Alternanz zwischen
Sozialisten und Christdemokraten aufgrund
Absprache reibungslos bestätigt.

- Seit Jahren fordert das EP eine „Verfassung“
für die Europäische Union, die an die Stelle der
in 17 Primärrechtstexten verstreuten Basisele-
mente treten soll. Das EP selbst hat am 10. Fe-
bruar 1994 den mühsam von seinem Institu-
tioneilen Ausschuß ausgearbeiteten Entwurf
überraschenderweise nicht verabschiedet, son-
dern ihn nur einer Entschließung angefügt, mit
der die Einberufung eines europäischen Verfas-
sungskonvents, zusammengesetzt aus Mitglie-
dern des EP und der nationalen Parlamente,
gefordert wird. Dieser soll Leitlinien erarbei-
ten, die das EP sodann in einen endgültigen
Text fassen will. Der Entwurf versucht, einen
Mittelweg zwischen einem föderalistischen Mo-
dell und der fortbestehenden Oberhoheit der
Mitgliedstaatsregierungen zu gehen. So soll sich
die Legitimation der Union von den Staaten
und den Bürgern ableiten (nicht von einem
europäischen Volk); die Vorrangstellung des
Europäischen Rats wird bestätigt. Für das In-
krafttreten soll die Ratifikation durch die
Mitgliedstaaten erforderlich sein. Andererseits
sollen die Gesetzgebungs-, Haushalts- und
Außenbefugnisse gleichgewichtig und ratione
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materiae unterschiedslos auf Rat und EP ver-
teilt werden. Die Union erhält die Kompetenz-
kompetenz, d.h., verfassungsändernde Gesetze
werden künftig durch die Unionsorgane ohne
Mitwirkung der Mitgliedstaaten beschlossen.
Diese Elemente rücken die Union zumindest in
Staatsnähe. Erstaunlicherweise haben nur 155
Mitglieder für die Entschließung gestimmt, 87
dagegen bei 46 Enthaltungen.

Im Mai 1994 hat das EP über die Erweiterung der
EU durch Norwegen, Österreich, Finnland und 
Schweden gemäß Art. O EUV abgestimmt; damit
wurde erstmals ein Beitritt der Zustimmung des
EP unterworfen. Obwohl zum Zeitpunkt der Un-
terzeichnung des EUV bereits drei von vier Bei-
trittsanträgen vorlagen, behandelt der Vertrag
nicht die aus der Vergrößerung der EU zu ziehen-
den institutioneilen Konsequenzen; die Beitritts-
abkommen selbst sehen nur eine lineare Verlänge-
rung der bestehenden institutionellen Regeln vor. 
Hingegen hatte das EP in zahlreichen vorher ge-
faßten Entschließungen die Notwendigkeit des
Vorrangs der Vertiefung („approfondissement“)
vor der Erweiterung („largissement") betont. Um
die Effizienz und Entscheidungsfähigkeit einer
Union mit 16 Mitgliedstaaten auf dem gleichen
Stand wie in einer Union mit 12 zu erhalten, wur-
den Anpassungsmaßnahmen bei den Organen
(beispielsweise Stimmgewichtung im Rat, Anzahl
der Kommissionsmitglieder) sowie hinsichtlich der
Prozeduren (Wegfall der Einstimmigkeit im Rat in
essentiellen Bereichen wie Steuerharmonisierung,
sozialer Fortschritt, Außenpolitik, Umwelt) für 
unerläßlich gehalten.

Nachdem entsprechende Angleichungen unterblie-
ben waren, hatte der Institutioneile Ausschuß des
EP vorgeschlagen, den Beitrittsanträgen vorläufig
nicht zuzustimmen. Am 4. Mai 1994 lehnte das EP
gleichwohl mit großer Mehrheit einen Rücküber-

• weisungsantrag ab und stimmte den Beitritten zu.
Getragen wurde die Entscheidung von den Frak-
tionen der PSE und PPE (EVP), die etwa 150 Ab-
geordnete quer durch die Fraktionen in die
Minderheit versetzten. Motiviert war diese Hal-
tung vor allem durch die Furcht vor den psycho-
logischen Auswirkungen in den Beitrittsländern
und vor den Folgen für die Terminplanung des
Beitritts.

Dagegen hat das neu gewählte Parlament nicht ge-
zögert, erstmals von der Waffe der Ablehnung im
Mitentscheidungsverfahren Gebrauch zu machen.
In dem Anlaßfall sah es nach erfolglosem Vermitt-
lungsverfahren seine Mitwirkungsmöglichkeiten
bei der Implementierung einer Richtlinie in dem
vom Rat verteidigten „Komitologie“-Verfahren
(Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf

nationale Experten) gefährdet. Die Ablehnung
wurde am 19. Juli 1994 mit 379 Stimmen gegen
45 bei 13 Enthaltungen beschlossen6 .

6 Vgl. Vorschlag einer Richtlinie zur Einführung des offe-
nen Netzzugangs beim Sprachtelefon, Protokoll der Sitzung
vom 19. 7. 1994, noch nicht im ABI. EG veröffentlicht.

IV. Bewertung und Ausblick

Die Zusammensetzung des EP aus „Vertretern der
Völker der in der Gemeinschaft zusammen-
geschlossenen Staaten“ ist symptomatisch für den
Integrationsstand der EG/EU. Die Formel wurde
mit Bedacht gewählt: Sie erklärt, weshalb das EP
noch weit von der Repräsentativität einer Volks-
vertretung entfernt ist.

Obwohl nach dem EUV Wahlrecht und Wählbar-
keit unionsweit ohne Rücksicht auf die Staats-
bürgerschaft als Ausfluß der Unionsbürgerschaft
gewährt werden, wird nach wie vor gemäß der Di-
rektwahlakte die Mandatszahl pro Mitgliedstaat
festgelegt. Wählerstimmen haben deshalb (auch
nach der zur vierten Direktwahl angewandten Kor-
rektur, die die größeren Mitgliedstaaten, vor allem
Deutschland nach dem Ende der Teilung, besser-
stellt) unterschiedliches Gewicht, je nachdem, wo
sie abgegeben werden; die Abgeordneten sind, je
nach Herkunftsstaat, mit höchst unterschiedlichen
Stimmzahlen legitimiert. Dies verletzt den Wahl-
rechtsgrundsatz der Erfolgsgleichheit der Wähler-
stimme. Die Mandatsverteilung ist deshalb nicht
demokratisch-repräsentativ und entspricht eher
einer Stimmengewichtung in einer Zweiten (Län-
der-)Kammer (von 6 Mandaten für den kleinsten
Mitgliedstaat Luxemburg bis 99 für den bevölke-
rungsreichsten Deutschland; ein Europaparlamen-
tarier aus Luxemburg vertritt rund 60000 Einwoh-
ner, einer aus Deutschland dagegen rund 800000,
was einem Verhältnis von 1:13 gleichkommt).

An dem Grundübel unzureichend repräsentativer
Zusammensetzung wird auch das angestrebte Ein-
heitliche Wahlverfahren nichts ändern, das bisher
hauptsächlich deshalb scheiterte, weil das Ver-
einigte Königreich am Mehrheitswahlrecht fest-
hält, wohingegen alle anderen Mitgliedstaaten das
Verhältniswahlrecht (in unterschiedlicher Ausge-
staltung) praktizieren.

Der EUV beschreibt ebenso pompös wie substanz-
los die Bedeutung der politischen Parteien auf
europäischer Ebene. Wichtiger wäre gewesen, die
Parteien in bezug auf die Europawahl auf trans-
nationale Verhaltensweisen hinzulenken, was zu-
gleich einen Lösungsansatz für das Problem der
Repräsentanz hätte beinhalten können. Unstreitig
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bezieht sich das Europamandat nicht auf die Ver-
tretung des eigenen Volkes in der Union, sondern
auf die Vertretung aller darin geeinigten Völker.

Zusammenfassend läßt sich der Demokratiebe-
fund der EU wie folgt analysieren: Im Funktions-
vergleich mit nationalen Gesetzgebungskörper-
schaften in repräsentativ-demokratischen Staats-
wesen verdient das EP die Bezeichnung Parlament
auch nach seiner Aufwertung durch den Unions-
vertrag allenfalls im Sinne des altfranzösischen Ur-
sprungs dieses Wortes (parlement = Gespräch,
Erörterung). Wesentliche Attribute eines „echten“
Parlaments gehen ihm ab:

- Im Bereich der Kontrollfunktion ist mit dem
Zustimmungserfordernis bei der Bestellung der
Kommission als Gremium zwar eine Inkohä-
renz der Verträge beseitigt worden, die darin
bestand, daß die Befugnis zur Abberufung und
die zur Wiedereinsetzung der Kommission in-
stitutionell auseinanderklafften. Das EP kann
aber nach wie vor nicht eine Zusammensetzung
der Kommission entsprechend der eigenen poli-
tischen Mehrheitsbildung herbeiführen („Re-
gierung/Opposition" im EP). Schwerer noch
wiegt, daß sowohl der Europäische Rat als auch
der Ministerrat einer Kontrolle durch das EP -
und qua Institutionen auch der Verantwortlich-
keit gegenüber den nationalen Parlamenten -
weitgehend entzogen sind. Dieses Defizit ist
endogen und systemimmanent, solange der
(Europäische) Rat keine permanente personen-
gebundene Mitgliedschaft kennt, sondern von
den Mitgliedstaaten ad hoc beschickt wird.

- Im Bereich der Rechtsetzung erscheint die
Vielfalt und diversifizierte Ausgestaltung der
einzelnen Beteiligungsformen des EP intrans-
parent und unter Akzeptanzgesichtspunkten
unverständlich.

- Im Bereich des Budgetrechts empfähle es sich,
die künstliche und willkürliche Unterscheidung
zwischen obligatorischen Ausgaben (bei denen
der Rat das letzte Wort hat) und nichtobligato-
rischen Ausgaben (bei denen das EP das letzte
Sagen hat) aufzugeben und dem EP für den Ge-
samthaushaltsplan innerhalb bestimmter, von 
Rat oder Kommission jährlich festzusetzender
Höchstgrenzen die letzte Entscheidungsbefug-
nis zu konzedieren.

- Die beschränkte Partei- bzw. Beteiligungsfähig-
keit des EP in Verfahren vor dem EuGH ist
unbefriedigend. Sie müßte bereits aus Gründen
der Rechtssystematik Hand in Hand mit den
durch den EUV erweiterten Rechtsordnungs-
und Haushaltsbefugnissen des Parlaments gehen.

- Mindestens ebenso wichtig für die Stellung des
EP wie Verbesserungen der institutioneilen

Mechanismen sind akzeptanzbildende Maßnah-
men. Das EP ist bei den Unionsbürgern nach
wie vor unzureichend bekannt. Sicher hat sein
Image sich seit der ersten Direktwahl 1979 zum
Besseren gewandelt, aber seine Arbeit stößt oft
noch auf mangelndes Verständnis, ja Miß-
trauen. Um dem wechselseitigen Entfrem-
dungsprozeß entgegenzuwirken, hat die Regie-
rungskonferenz in der Schlußakte zum EUV
zwei Erklärungen „zur Rolle der einzelstaat-
lichen Parlamente in der Europäischen Union“
bzw. „zur Konferenz der Parlamente“ abgege-
ben. Darin werden eine größere Beteiligung
der einzelstaatlichen Parlamente an den Tätig-
keiten der EU und insbesondere ein verstärkter
Informationsaustausch zwischen diesen und
dem EP sowie der Ausbau von Kontakten und
regelmäßige Zusammenkünfte der Parlamenta-
rier gefordert.

- In seinem Maastricht-Urteil spricht das Bun-
desverfassungsgericht von den „völkerrecht-
lichen Voraussetzungen“, die für die Verwirk-
lichung des Demokratieprinzips erforderlich
sind: „Vorformung des politischen Willens
durch eine öffentliche Meinung, die sich aus
einer ständigen freien Auseinandersetzung zwi-
schen sich begegnenden sozialen Kräften,
Interessen und Ideen ergibt“. Parteien, Ver-
bände, Presse und Rundfunk seien sowohl
Medium als auch Faktor dieses Vermittlungs-
prozesses. Die weitere Untersuchung führt das
BVerfG zu dem Schluß, daß die Staatsvölker
über die nationalen Parlamente die demokrati-
sche Legitimation der EU-Hoheitsgewalt ver-
mitteln; deshalb könne und müsse ihre Wahr-
nehmung „primär gouvernemental" bestimmt
sein. Der Legitimation durch das EP komme in
der gegenwärtigen Phase (wegen seiner Befug-
nis- und Repräsentanz-Defizite) lediglich ine
stützende und zusätzliche Funktion zu.

Als Ergebnis ist festzuhalten, daß die demokrati-
sche Legitimation der EU-Gewalt über das EP ver-
mittelt und gekräftigt werden muß. Die allenthal-
ben durchscheinende Sorge des BVerfG, dies
könne zu Lasten einer „lebendigen Demokratie“
in den Mitgliedstaaten gehen, erscheint schon im
Hinblick darauf unbegründet, daß auch die Demo-
kratie in den Bundesländern nicht darunter leidet,
daß der Bund vom Volk demokratisch legitimiert
wird. Demokratische Substanz soll nicht von den
Mitgliedstaaten auf die EU-Ebene „weggesaugt“
werden, vielmehr ist dort der gleiche Standard wie
auf der Ebene der Mitgliedstaaten herzustellen.
Ein vernünftiges Kompetenzverteilungsschema,
inspiriert vom Subsidiaritätsprinzip, könnte dabei
die Gefahr der Auszehrung der nationalen Demo-
kratien bannen.
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Paul-Ludwig Weinacht

Aktive und passive Subsidiarität:
Prinzipien europäischer Gemeinschaftsbildung

Der Europäische Rat erinnerte auf seiner Tagung
am 26. und 27. Juni 1992, ein halbes Jahr nach der
Paraphierung des Vertrags von Maastricht, an die
Rolle, die das Subsidiaritätsprinzip bei der Aus-
arbeitung des Vertrags über die Union gespielt
hat: „Dieses Prinzip ist nämlich als ein neues,
rechtlich bindendes allgemeines Prinzip in den
Vertrag (Artikel b) aufgenommen worden, und
die Art gemeinschaftlicher Aktionen, die in den
neuen, der Union durch den Vertrag zugewiesenen
Zuständigkeitsbereichen durchgeführt werden kön

3

-
nen, ist hierdurch erstmals genau abgegrenzt
worden. Der Europäische Rat ist davon überzeugt,
daß eine harmonische Entwicklung der Union in
den kommenden Jahren in erheblichem Ausmaß
von der strikten Anwendung des Subsidiaritäts-
prinzips durch alle Institutionen auf bereits beste-
hende sowie künftige Rechtsvorschriften ab-
hängt.“1 Bereits zuvor hatte Bundeskanzler
Helmut Kohl die architektonische Bedeutung die-
ses Grundsatzes für die Union als „Ausgangspunkt
für eine Art vertikaler Gewaltenteilung in Europa“
gewürdigt2 .

1 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Bul-
letin Nr. 71/1992, S.674f.
2 Bulletin Nr. 38 vom 8.4. 1992, S. 254.
3 Hermann Lübbe, Abschied vom Superstaat. Vereinigte
Staaten von Europa wird es nicht geben, Berlin 1994, S. 133 f.
4 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 17.9. 1994,
S.8.

5 Vgl. Alexander Hollerbach, Subsidiaritätsprinzip II.
Rechtliche Aspekte, in: Staatslexikon, Görres-Gesellschaft
(Hrsg.), 5.Bd., Freiburg 19947, Sp. 389f.; Roman Herzog,
Das Subsidiaritätsprinzip, in: Evangelisches Staatslexikon,
Stuttgart u.a. 1975", Sp. 2591 ff.
6 Acta Apostolicae Sedis, 23 (1931), S. 177ff., S. 203 n.79;
zur katholischen Auslegung vgl. Viktor Zsifkovits, Subsidia-
ritätsprinzip, in: Katholisches Soziallexikon, hrsg. von Alfred
Klose/Wolfgang Mantl/Valentin Zsifkovits, Innsbruck u.a.
19802, Sp. 2994ff.
7 Vgl. Franz Knöpfle, Zur Bedeutung des Subsidiaritäts-
prinzips für die verfassungsrechtliche Ordnung, in: Norbert
Glatzel/Eugen Kleindienst, Die personale Struktur des ge-
sellschaftlichen Lebens. Festschrift für Anton Rauscher, Ber-
lin 1993, S. 151 ff.

Daß der Subsidiarität eine präjudizielle Wirkung
für die Gestalt der Verfassung der künftigen EU
nicht zukomme, ist hingegen die Auffassung des
politischen Philosophen Hermann Lübbe: „Man
braucht nicht Staatsrechtler zu sein, um zu erken-
nen, daß die Orientierung am Subsidiaritätsbegriff
zu höchst unterschiedlichen Konsequenzen in der
verfassungsrechtlichen Verteilung gebietskörper-
schaftlicher Zuständigkeiten führen kann.“3 Ein
prominenter französischer Beobachter zieht dar-
aus den Schluß: „Das Prinzip der Subsidiarität,
von dem im Maastricht-Vertrag die Rede ist, ist
zwar nützlich, aber ungenau und anfällig für
subjektive Interpretationen; es wird nicht aus-
reichen.“4

Wir wollen im folgenden die bislang vorgelegten
Versuche zur rechtlichen Systematisierung und 
Eingrenzung des Art. 3 b EG-Vertrag nicht fortset-

zen5 . Vielmehr wollen wir zeigen, daß es für die
politikwissenschaftliche Formulierung des Problems
nicht ohne Bedeutung ist, daß der Subsidiaritäts-
grundsatz ursprünglich in der Sozialphilosophie zu
Hause ist. Von hier aus lassen sich politische For-
men der Subsidiarität gewinnen, wie sie heute auf
europäischer Ebene in politisch-administrative
Handlungsstrategien umsetzbar sind.

I. Sozialphilosophische Einordnung
von Subsidiarität

Das sozialphilosophische Prinzip der Subsidiarität
ist in der Auseinandersetzung des Vatikans mit
Mussolini definiert und verkündet worden (Päpst-
liches Rundschreiben Quadragesimo anno, 19316).
So wurde das Rundschreiben von 1931 zur histo-
risch-konkreten Botschaft über das Ungerechte an
damaligen Sozialordnungen.

Der positive Gehalt des Grundsatzes der Subsidia-
rität ist ein doppelter: Sozialphilosophisch beinhal-
tet es Schonung und Förderung von Bestand und 
Wirksamkeit der untergeordneten Gemeinschaf-
ten durch die höhere Gemeinschaft oder den Staat;
anthropologisch bedeutet es Gerechtigkeit gegen-
über dem in jedem Menschen angelegten Maß, das
theologisch als Ebenbild Gottes gefaßt wird7 . Vor
diesem Hintergrund gilt der allgemeine Satz: „Jed-
wede Gesellschaftstätigkeit ist ihrem Wesen und
Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des
Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals
zerschlagen oder aufsaugen.“
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Das Prinzip ließ sich aus dem christlichen Ur-
sprungstext aufgrund seiner Formalität leicht
herauslösen; es findet sich heute daher auch in
liberalen, in grün-alternativen und in demokratisch-
sozialistischen Zusammenhängen ebenso wieder
wie in kommunalpolitischen und föderalistischen.
Dabei reicht es freilich nicht aus, daß die genannten
Milieus das Prinzip „tolerieren“. Damit es Gel-
tungskraft besitzt und wirksam werden kann, ist es
auf einen vitalen religiösen, kulturellen, ökonomi-
schen und politischen Kontext angewiesen. Denn
der Sinn der Handhabung des Prinzips liegt ja nicht
in der Herauslösung von Subjekten aus Verpflich-
tungen einer gesellschaftlichen Ordnung, die sie
umgibt; er liegt im Schutz konkreter gesellschaft-
licher Ordnungen gegen Interventionismus und
Überformung. Bedrohungen der Art sind ein unita-
rischer „Staat“ oder eine egalitäre „Gesellschaft“.
Nur wenn es kommunale, regionale, in Epochen
von Staatenverbindungen auch nationale Ordnun-
gen gibt, die gemeinschaftliche Identitäten ausge-
bildet haben und eine Pluralität befriedigender Le-
bensformen für Menschen sichern, gewinnt der
Subsidiaritätsgrundsatz Plausibilität und Evidenz;
aber wenn die Gefahr der Aushöhlung bzw. des
„Plattmachens“ dieser Gemeinschaften akut wird,
hat er Dringlichkeit.

II. Das rechtliche Profil
des Art. 3 b EG-Vertrag

Die Subsidiaritätsartikel im Ersten Teil („Grund-
sätze“) des Maastrichter Vertrags reagieren auf
das Problem, daß es Mitgliedsstaaten gibt, die die
Europäische Union (EU) ins Spiel bringen wollen,
weil sie selbst nicht willens oder in der Lage sind,
bestimmte Probleme in Ordnung zu bringen, wäh-
rend andere ein Interesse daran haben, die EU aus
solchen Angelegenheit herauszuhalten. Also
waren drei handlungsorientierte Fragen zu stellen
und zu beantworten:

- Wann darf die EU tätig werden? (Einhaltung
der Vertragsgrenzen). Sie darf nur in solchen Be-
reichen handeln, in denen ihr die Verträge aus-
drücklich eine Befugnis erteilen. Dieses Einzel-
befugnisprinzip, das im Umkehrschluß bedeutet,
daß alles, was nicht der EU überschrieben wurde,
die Sache der Nationalstaaten und ihrer Gliedkör-
perschaften geblieben ist, könnte Schluß machen
mit Kompetenzanmaßungen der Kommission aus
Art. 235 EWG-Vertrag („Vertragsabrundungs-
kompetenz“), die der Europäische Gerichtshof
wohlwollend hinnahm. Es hindert aber schwerlich
die Fortsetzung einer auf unmittelbare Gemein-

wohlförderung zielenden Politik durch die Mit-
gliedsstaaten.

- Wenn die Union tätig werden darf, soll sie es
auch? (Kompetenzübertragungsschranke). Sie
soll es, wenn ihr nach den Verträgen die aus-
schließliche Zuständigkeit zusteht; im übrigen
nur, wenn auf Mitgliedsstaaten-Ebene ein Ziel
nicht ausreichend „und daher“ auf Unionsebene
„besser“ erreicht werden kann. Offen bleibt, was
Mitgliedsstaaten oder Bundesländer gegen die
EU ausrichten können, wenn Kommission oder
Rat mehrheitlich deren Meinung über „nicht aus-
reichend“ „und daher besser“ nicht teilt. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil
die Gefahr einer „Erosion mitgliedsstaatlicher
Zuständigkeiten und damit einer Entleerung der
Aufgaben und Befugnisse des Bundestages“ an-
gesprochen, räumt aber ein, daß Hilfe von Seiten
der Rechtsprechung zu kurz greift, wenn die
„Praxis des Rates als des eigentlichen Gesetz-
gebungsorgans der Gemeinschaft“ nicht mitzieht.
Daß die deutschen Verfassungsorgane hier eine
Pflicht zur Behauptung von Subsidiarität haben,
wird ausdrücklich vermerkt, doch bleibt ihre
Durchsetzung „politisch“ offen8 .

8 Vgl. Europäischer Rat von Edinburgh, Tagung der
Staats- und Regierungschefs der EG am 11./12.12. 1992,
Schlußfolgerung des Vorsitzes, abgedruckt in: Detlef Merten
(Hrsg.), Die Subsidiarität Europas, Bd. 16, Berlin 19942,
S. 136-146. Zu einigen politischen Wirkungen des Subsidiari-
tätsprinzips vgl. Markus Jachtenfuchs, Die EG nach Maas-
tricht. Das Subsidiaritätsprinzip und die Zukunft der Integra-
tion, in: Europa-Archiv, (1992) 10, S.279ff.
9 Vgl. Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,
89. Bd., Tübingen 1994, S. 157ff.

- Wenn die Union tätig wird, wie und in wel-
chem Umfang soll sie es? (Schranke für die
Kompetenzausübung). Die Mittel, die sie ein-
setzt, müssen in einem vernünftigen Verhältnis
zum verfolgten Ziel stehen und dürfen nicht über
das zum Erreichen des Ziels nötige Maß hinaus-
greifen9 . Auch bei der Auslegung des „rechten
Maßes“ (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, Über-
maßverbot) besteht reichlich Auslegungsspiel-
raum.

Es ist unschwer zu erkennen, daß der Gesetzes-
wortlaut nur begrenzt streitentscheidende Evi-
denz besitzt; er muß durch die Revision von Text
und Kontext, d.h. des Vertragsinhalts, durch
konsequentes Staats- bzw. Gemeinschaftshandeln
und durch ständige Rechtsprechung geschärft
werden. Bis dahin bleibt die Frage, wie sich das
Subsidiaritätsprinzip im Entscheidungskonflikt
zwischen Union und Mitgliedsstaaten (Gebiets-
körperschaften) politisch stärken und im Zweifel
zugunsten einer „Nachrangigkeitsvermutung“ der
Organe der EU strategisch artikulieren läßt.
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III. Weitere Auslegungsregeln
des Subsidiaritäts-Grundsatzes

Kann man, was rechtlich an Interpretationssicher-
heit fehlt, sozialphilosophisch und politisch gut-
machen? Der sozialphilosophische Grundsatz,
wonach die größere Gemeinschaft im Zweifel
nachrangig für die Wahrnehmung jener Aufgaben
ist, die eine kleinere Gemeinschaft zu bewältigen
vermag, sagt weder über die Gerechtigkeits- bzw.
Gemeinwohlargumente, auf die die Nachrangig-
keitsvermutung sich begründet, noch über den
Träger der Kompetenz-Kompetenz etwas aus. Die
höchste, das Gemeinwohl sichernde Gemein-
schaftsebene verliert ja erst dann ihr Recht und
ihre Gerechtigkeit, wenn, gewollt oder ungewollt,
untergeordnete Gemeinschaften zerschlagen oder
aufgesaugt werden (Quadragesimo anno, 1931).

Vom Gesichtspunkt der das Gemeinwohl sichern-
den obersten Gemeinschaftsebene her läßt sich ein
dreifaches Subsidiaritätshandeln unterscheiden,
und zwar als eine unmittelbare und zwei mittelbare
Formen der Gemeinwohlförderung:

- Unmittelbare Formen der Gemeinwohlförde-
rung (Subsidiarität im weiteren Sinn): Hilfe
durch ersatzweise handelnde (intervenierende)
oberste öffentliche Instanz.

- Mittelbare Formen der Gemeinwohlförderung
(Subsidiarität im engeren Sinn): einerseits Hilfe
durch Aktivierung einer kleineren Gemein-
schaft zur Selbsthilfe und andererseits Hilfe
durch Interventionsverzicht der obersten öffent-
lichen Instanz im Interesse an der Eigenverant-
wortung der nachrangigen Instanz bzw. kleine-
ren Gemeinschaft.

Klassisch wird das Gemeinwohl vom Staat durch
unmittelbare Gewährung von Schutz und Hilfe ge-
fördert. In diese Position des „Staates“ rückt unter
der Geltung der Römischen Verträge zunehmend
die Europäische Union ein. Damit die oberste
öffentliche Instanz ihre verfassungs- bzw. vertrags-
gemäßen Funktionen erfüllen kann, sind Loyalität
der Leistungsadressaten und ein zureichendes Maß
an Macht (Kompetenzen, Institutionen, Informa-
tionen, Geld und Gewaltmittel) erforderlich. Nur
dann nämlich lassen sich Beistandsverpflichtungen
zuverlässig erfüllen, „gleiche Verträge“ aushan-
deln und Schutz vor starken Feinden bieten. Nicht
nur in den klassischen Nationalstaaten, sondern
auch in der Europäischen Union entstehen aus ge-
samtpolitischen Erwägungen Interventionsanlässe;
einige davon sind durch institutioneile Regeln auf
Dauer gestellt worden. So sollen Störungen des ge-
samtwirtschaftlichen Gleichgewichts abgewehrt

und gegen die Auswirkungen des wirtschaftlichen
und sozialen Wandels „soziale Gerechtigkeit“ be-
fördert und gleiche Rechts- und Lebensverhält-
nisse in den unterschiedlichen sozialen und regio-
nalen Sektoren geschaffen oder gesichert werden.
Wer für Europa eine aktive globale Rolle fordert,
wer europaweit Verteilungsregeln verbindlich ma-
chen und durchsetzen will, wer dringliche grenz-
überschreitende Probleme effektiv lösen will, auch
der muß der Union Kompetenzen zu unmittelbarer
Gemeinwohlförderung einräumen und sie zur Füh-
rung einer supranationalen Politik befähigen.
Der Subsidiaritätsgrundsatz schließt - einer pole-
misch zu verstehenden Strömung katholischer Sub-
sidiaritätsbeiträge zum Trotz, gegen die Roman
Herzog zu Recht Einwendungen vorgebracht hat10
- von seinem sozialphilosophischen Ursprung her
das unmittelbare Gemeinwohlhandeln nicht aus;
man sollte insoweit von „Subsidiarität im weiteren
Sinne“ sprechen. Allerdings liegt die kritische
Masse des Grundsatzes im Bereich mittelbaren
Gemeinwohlhandelns, den wir als Subsidiarität im
engeren Sinne begreifen und der in den Maastrich-
ter Vertrag eingeführt worden ist. Die Gemein-
schaft (EU) kann ihm prinzipiell auf zwei Weisen
Rechnung tragen:

10 Vgl. R. Herzog (Anm. 5), Sp. 2591 ff.

- durch Leistungserbringung bzw. Interventio-
nen, kraft deren die untergeordneten Gemein-
schaften (Ebenen, Instanzen) in die Lage ver-
setzt werden, ihre Angelegenheiten selbst zu
regeln und von sich her zum Gemeinwohl bei-
zutragen („aktive Subsidiarität“) sowie

- durch Leistungs- bzw. Interventionsverzicht:
Die kleineren Gemeinschaften werden in Ruhe
gelassen und können nach eigenem Vermögen
und aus eigenem Ermessen Beiträge zum Ge-
meinwohl artikulieren („passive Subsidiarität“).

Zwischen beiden Formprinzipien von Subsidiarität
besteht abstrakt, aber nicht in praxi ein Ausschluß-
verhältnis; müssen sie doch meist in einem dichten
Feld verbundener Politikformulierung und -Umset-
zung („Politikverflechtung“, F. Scharpf) zur An-
wendung gebracht werden! Man müßte daher,
wenn konkrete Politikfelder zu gestalten sind, un-
ter Wahrung der Selbständigkeit der jeweiligen
Gemeinschaftsebene die Formprinzipien miteinan-
der kombinieren.

IV. Aktive und passive Subsidiarität

Der Sinn aktiver Subsidiarität liegt in der tätigen
Beziehung der europäischen Ebene zu den Mit-
gliedsstaaten und ihren Regionen, denen sie Hilfe
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zur Selbsthilfe schuldet; der Sinn passiver Subsi-
diarität liegt stärker im Hinhören des Zentrums
auf die Peripherie, im Geltenlassen der National-
staaten und Regionen, in der Anerkennung ihrer
Wirkungskreise und ihrer besonderen Interessen,
ihres besonderen Gedächtnisses, ihrer jeweiligen
Legitimation - wobei das geordnete Funktionieren
(teil)autonomer Untersysteme hohen Nutzen für
das Gesamtsystem abwerfen kann. Zu rechnen ist
mit kraftvollen Initiativen durch Leistungswett-
bewerb, hoher Motivation durch Selbstverant-
wortung, guten Partizipationschancen durch
Bürgernähe, kurzen Rückmeldezeiten kraft Über-
sichtlichkeit und engen Kontrollspannen kraft
Kleinräumlichkeit.

Die Abwägung zwischen aktiver und passiver Sub-
sidiarität gehört in Föderativsystemen wie Deutsch-
land, Österreich, die Schweiz, inzwischen auch Bel-
gien zum täglichen Brot der Politiker, auch wenn
ihnen die hier verwandte Terminologie nicht unbe-
dingt geläufig sein muß. Seit Maastricht gehört
diese Abwägung auch zum täglichen Geschäft der
Europäischen Kommission und des Rates.

Die Versammlung der Regionen Europas hat 1992
in einer Übersicht über die Anwendung des
Subsidiaritätsprinzips („Subsidiaritätsbogen“) dazu
wichtige Vorarbeit geleistet. Eine der von ihr
aufgeworfenen Fragen lautet: Welche Nachteile
bzw. Kosten („coüts de la Non-Europe“) entste-
hen, wenn die Gemeinschaft untätig bleibt11?
„Non-Europe“ ist der in unserem Sinne reinste
Ausdruck „passiver Subsidiarität“. Sie ist politisch
dort umstritten, wo Interessenten eine europaweite
Regelung erreichen oder an ihr festhalten wollen,
wenn sie damit zufrieden sind, andere aber eine 
nationale Regelung vorziehen, die ihren besonde-
ren Bedürfnissen mehr entgegenkommt (als Bei-
spiele: der bindende Belastungsgrenzwert für
Trinkwasser oder der empfohlene 0,5-Promille-
Grenzwert für Blutalkohol im Straßenverkehr).

11 Vgl. Peter Häberle, Das Prinzip der Subsidiarität aus
der Sicht der Verfassungslehre, in: Archiv des öffentlichen
Rechts, 119 (1994), S. 180.

12 Vgl. Bundeskanzler Helmut Kohl, Ziele und Schwer-
punkte der deutschen Präsidentschaft im Rat der EU, in:
Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Aktuelle
Beiträge zur Wirtschafts- und Finanzpolitik, Nr. 14 vom
24.6. 1994, S. 30.

Wie aber stellt sich heraus, ob die Gemeinschaft
die angemessene Handlungsebene für unmittel-
bare Gemeinwohlsicherung ist, und falls nicht, ob
Subsidiarität aktiv oder passiv zu verwirklichen ist?
Bekanntlich entscheiden im Rahmen der Verträge
bzw. der Verfahrensgewohnheiten einfache und 
qualitative Mehrheiten. Entscheidungen stützen
sich auf vielerlei Gesichtspunkte, von besonderer
Bedeutung ist aber der Gesichtspunkt „Schaffung
einheitlicher Lebensverhältnisse“, denn er lenkt
den Blick auf Struktur- und Kohäsionsfonds, die
von Brüssel aus bedient werden. Was kann man
tun, wenn eine Mehrheit von Staaten - um an

Fondsmittel zu kommen - auf Souveränitätsrechte
nur zu gern verzichtet und keine Veranlassung
sieht, ihren Regionen und Kommunen die Selbst-
bestimmung zu sichern? Wäre eine fortschreitende
Unitarisierung, wenn sie denn von der Mehrheit
der Mitglieder so gewollt würde, von einer Min-
derheit überhaupt zu verhindern?

V. Politologische Erwägungen über
aktive und passive Subsidiarität

Als die deutsche Präsidentschaft des Europäischen
Rates in Teilen ihres Programms für das zweite
Halbjahr 1994 eine Politik der Subsidiarität
proklamierte, da hießen die Ziele: Wahrung der
Eigenständigkeit der Mitgliedsstaaten und größere
Bürgernähe. Das meinte: Den Staaten müsse „aus-
reichender Spielraum“ für „eine die besonderen
regionalen Gegebenheiten berücksichtigende An-
wendung und Durchführung des Gemeinschafts-
rechts“ verbleiben gerade auch im Bereich der
gemeinsamen Agrarpolitik. Alles EG-Recht sei
unter dem Gesichtspunkt von Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit gemäß Art. 3 b Abs. 2 und 3
EG-Vertrag zu überprüfen12 .

Zweierlei fällt an diesen Erläuterungen auf:

1. Subsidiäre Politik meint: Das sich ausbreitende
Gemeinschaftsrecht soll durch nationale und sub-
nationale Exekutiven, also gewaltenteilig im hori-
zontalen Sinne, implementiert werden.

2. Das Subsidiaritätsprinzip als principium pacti
ist von der europäischen Ebene her definiert; sie -
nicht die Mitgliedsstaaten - wird angehalten, ihren
Auftrag unter Beachtung der Eigenständigkeit
Dritter zu erfüllen.

Der Subsidiaritäts-Grundsatz im Rahmen mittel-
barer Gemeinwohlsicherung ist damit unvollstän-
dig erfaßt; insbesondere wird nicht zum Ausdruck
gebracht, daß die Einlösung subsidiärer Politik von 
dem korrespondierenden Handeln der Mitglieder
und ihrer Glieder abhängt und es entscheidend auf
deren Bemühungen ankommt.

Deutlicher äußerte sich die bayerische Staatsregie-
rung, die einen Katalog subsidiärer Politik-Ziele
erarbeitete, der gleichfalls von der Zuordnung der
Aufgaben auf „die sach- und bürgernächste
Ebene“ ausgeht. Als maßgebliches Kriterium der
Aufgabenzuordnung gilt die „Leistungsfähigkeit
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der Mitgliedsstaaten“ und nicht die Erwägung, ob 
die EU eine Aufgabe „besser“ erledigen könne.
Einer Gemeinschaftsregelung bedürfe es auch
dann nicht, wenn schon innerstaatlich auf eine Re-
gelung verzichtet werde, etwa wegen des „Vor-
rangs des privaten vor dem öffentlichen Handeln“.
Aufgaben, die gemeinschaftlich erledigt werden
sollen, dürften nicht aus Generalklauseln erschlos-
sen werden, sondern müßten präzise benannt sein.
Klauseln, die die Gemeinschaft zu ermächtigen
scheinen, sich selbst Kompetenzen zuzusprechen,
seien zu streichen wie etwa Art. 235 EG-Vertrag.
Die Wahrung gliedstaatlicher Eigenrechte ist er-
kennbares Ziel dieser Positionsbestimmung, die -
nicht von ungefähr - das Subsidiaritätskonzept der
EG strikt mittelbar auslegt.

Wie läßt sich eine Politik, die auf passive Subsidia-
rität zielt, auf europäischer Ebene umsetzen?
Welche Strategien stehen zur Verfügung, die den
Subsidiaritätsartikel aus der „Gruppe der Ver-
schleierungsparagraphen“, von denen „keine wirk-
lichen Auswirkungen zu erwarten“ sind (M. Brun-
ner), herausholen und politisch umsetzen13? Diese
Fragen zu stellen, heißt politische Lösungen zu er-
wägen. Sie liegen auf der Ebene der vertraglichen
Ordnung (polity), des politischen Prozesses (poli-
tics), auf der von spezifischen Politikfeldern (poli-
cies14) und auch auf der viel zu wenig diskutierten
Ebene des politischen und des Fachpersonals (poli-
ticians)15 .

13 Vgl. Manfred Brunner, Das Subsidiaritätsprinzip als
europäisches Prinzip, in: D. Merten (Hrsg.) (Anm. 8), S. 20.
14 Politikwissenschaftliche Fragestellungen zum Subsidiari-
tätsprinzip konzentrieren sich auf institutionelle und auf Poli-
tikfeld-Aspekte, noch kaum auf politics-Aspekte, vgl.
M. Jachtenfuchs (Anm. 8); Rudolf Hrbek, Das Vertrags-
werk von Maastricht: Die EG auf dem Weg zur Europäi-
schen Union, in: Wirtschaftsdienst, 72 (1992), S. 131ff.;
Wolfgang Renzsch, Subsidiaritätsklausel des Maastrichter
Vertrages: Keine Grundlage für die Kompetenzabgrenzung
in einer Europäischen Politischen Union, in: Zeitschrift für
Parlamentsfragen, 24 (1993), S. 104ff.
15 Über die „vergessene“ vierte Dimension des Politik-
Begriffs, nämlich die Dimension der politischen Personen,
vgl. Paul-Ludwig Weinacht, Die Politiker und das Persön-
liche an der Politik, in: Festschrift für Bernhard Sutor zum
65. Geburtstag, hrsg. von Karl von Ballestrem u.a., Pader-
born 1995 (i.E.).

4

VI. Politische Strategien mittelbarer
Gemeinwohlförderung

Fünf Ansatzpunkte und Strategien bieten sich an,
konsequente Subsidiaritätspolitik zu betreiben.

Der völkervertragsrechtliche Status der EU (Ver-
tragsherrschaft, Austrittsrecht): Den größten Ein-
fluß auf Subsidiaritätspolitik hat der vertrags-

rechtliche Charakter der Gemeinschaft, den das
Bundesverfassungsgericht als Staatenverbund be-
stimmt hat. Wie im Staatenbund sind die Mit-
gliedsstaaten Herren des Vertrags, sie können
die völkervertragsrechtliche Grundlage abändern,
ggf. aufheben, und sie behalten ein Recht zum
Austritt - ihre staatliche Souveränität löst sich
also nicht in bloße Teilhaberechte auf. „Deutsch-
land - so hat es das Bundesverfassungsgericht
formuliert - ist einer der ,Herren der Verträge',
die ihre Gebundenheit an den ,auf unbegrenzte
Zeit' geschlossenen Unions-Vertrag (Art. Q EUV)
mit dem Willen zur langfristigen Mitgliedschaft
begründet haben, diese Zugehörigkeit aber letzt-
lich durch einen gegenläufigen Akt auch wieder
aufheben können.“

Dadurch wird der Staatenbund/Staatenverbund
fähig zu „mittelbarer Gemeinwohlförderung“, das
heißt, er vermag nicht nur Gemeinschaftspolitik
dezentral zu organisieren, sondern auch inter-
gouvernementale Politik zu machen. Eine europäi-
sche Arbeitsteilung auf der Grundlage von Natio-
nalstaaten einschließlich besonderer Beziehungen
zur einen oder zur anderen Großmacht kann
durchaus im gesamteuropäischen Interesse liegen.
Selbst nationale Ausstiegs-Klauseln müssen nicht
europawidrig sein, sie können die Gemeinschaft
von Problemen entlasten.

Personalrekrutierung: Den größten Einfluß auf die
Formierung subsidiärer Politik dürfte dem poli-
tisch-administrativen Personal der Institutionen
der EU zufallen. Der Europäische Rat und die
Kommission könnten daher den Versuch machen,
durch Absprachen zwischen subsidiär eingestellten
Mitgliedern den bisherigen Kampf um Länderquo-
ten zugunsten von Subsidiaritätsquoten abzulösen.
Dadurch würde dem unitarischen Geist der Brüs-
seler und Luxemburger Institutionen wirkungsvoll
entgegengearbeitet. Voraussetzung dafür ist, daß
die in der EU tätigen Personen durch Fortbildung
ausreichend befähigt und durch Änderung des An-
reizsystems auch motiviert sind, „subsidiäres Den-
ken“ in täglicher Entscheidungspraxis phantasie-
reich und entschlossen zu bewähren.

Teil-Kündigung: Die Strategie der Eventualkündi-
gung wurde von Briten und Dänen erfolgreich ein-
gesetzt, als sie sich das Recht ausbedungen haben,
trotz möglicher Erfüllung der Konvergenzkriterien
zum Stichjahr 1999 auf die Teilnahme an der Wäh-
rungsunion zu verzichten bzw., wie im Fall Groß-
britanniens, von vornherein die Mitwirkung an
einer Sozialunion zu verweigern. Wenn eine Aus-
stiegsklausel aus dem Gemeinschaftsrecht nicht
beantragt oder nicht gewährt wird, bleibt einem
Mitgliedsstaat, der aus einer europäischen Rege-
lung ausscheren will, nur die Verpflichtungsauf-
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kündigung. Eine solche Strategie zur Durchset-
zung passiver Subsidiarität kann dramatisch sein:
Die anderen Mitglieder müssen zur Hinnahme
eines Vertragsbruches oder zu Verhandlungen in
Richtung auf eine Vertragsnachbesserung bereit
sein. Spektakulär waren die Bemühungen, Frank-
reich von seiner „Politik des leeren Stuhls“ abzu-
bringen („Luxemburger Kompromiß“ 1966); nicht
weniger spektakulär wäre die Aussetzung der
Währungsunion durch die Bundesrepublik.

Institutioneile Arrangements: „Kompetenzanma-
ßungen“ der EU können durch die Art der institu-
tionellen Arrangements auf Mitgliedsstaats-Ebene
gemildert bzw. ganz vermieden werden. Zu nen-
nen sind u.a.:

- die Implementation von Gemeinschaftsrecht
durch gliedstaatliche bzw. teilselbständige Ver-
waltungen. Dadurch kann - im Sinne der „ver-
tikalen Gewaltenteilung“ (H. Kohl) - supra-
nationale Konzentration von Macht aufgelöst
und auf „bürgernahe“ Standorte verteilt wer-
den. Kompetenzkataloge allein leisten diese
Aufgabe nicht, wenn nicht öffentlicher und
interner Druck zugunsten einer „gliedstaats-
freundlichen“ Umsetzung von Gemeinschafts-
recht hinzutritt16 ;

16 Regionale Subsidiaritätspolitik als europäische Politik
wurde seit Ende der siebziger Jahre von Bayerns Minister-
präsident Alfons Goppel, dann verstärkt von seinem Nach-
folger im Amt Max Streibl angestoßen; vgl. Franz-Ludwig
Knemeyer, Entwicklungslinien zu einem Europa der Regio-
nen, in: ders. (Hrsg.), Europa der Regionen - Europa der
Kommunen. Wissenschaftliche und politische Bestandsauf-
nahme und Perspektive (= Kommunalrecht - Kommunalver-
waltung, Bd. 13) Baden-Baden 1994, S. 16ff. Hier finden sich
auch die ersten kräftigen Konturen einer kommunalen Subsi-
diaritätspolitik, vgl. Heinrich Hoffschulte, Kommunale und
regionale Selbstverwaltung im Europa der Regionen. Zur
Rolle der vierten Ebene in der Europäischen Union, in:
ebd..S.135ff.
17 M. Brunner (Anm. 13), S. 9.

18 Vgl. Heinz Markmann, Die Rolle der Verbände in der
EG, und Klaus Sieveking, Bestimmungsfaktoren und
Bezugspunkte der Europäischen Sozialpolitik, in: Rudolf
Wildenmann (Hrsg.), Staatswerdung Europas? Optionen für
eine Europäische Union, Baden-Baden 1991, S.269ff.,
S. 285 ff.
19 Bernhard Kahl, Europäische Union: Bundesstaat-Staa-
tenbund-Staatenverbund. Zum Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12.10. 1993, in: Der Staat, Bd. 33 (1994),
S. 341 ff.

- die Anwendung der freien (sozialen) Markt-
wirtschaft auf den Binnenmarkt. Sie verdankt
sich dem Umstand, daß in den Gründerstaaten
der EWG „ein sehr strikter Anti-Interventio-
nismus“ vorherrschte. Ihm haben sich jedoch
bürokratisches Denken, die Macht von Grup-
peninteressen (Erzeuger, Handel usw.), die
Eigendynamik sozialer Sicherungssysteme, die
Tendenz zur Vergesellschaftung von Risiken in
den Weg gestellt; angesichts ihrer Allgegenwart
ist die Durchsetzung marktwirtschaftlicher
Strukturen („Ordnungspolitik“) dornenreich.
Ein Schritt zu mehr Handelsfreiheit sieht Man-
fred Brunner in der Ersetzung der Totalharmo-
nisierung des gewerblichen Rechts durch das
Ursprungsland-Prinzip, woran er selbst mit-
gewirkt hat17 .

- die Anerkennung freier gesellschaftlicher Trä-
ger als vorrangig Anzuhörende bzw. Tätig-
werdende wie etwa Sozialpartner oder freie
Wohlfahrtsverbände. Die Sozialpartner müs-
sen zuerst dafür auf europäischer Ebene ihr
Vertretungsproblem lösen. Auch hängt die
Berücksichtigung freier gesellschaftlicher Trä-
ger in der europäischen Sozialpolitik davon
ab, in welchem Ausmaß sie kooperien, wel-
cher Politikbereiche sie sich vertraglich anneh-
men und mit welchem Nachdruck sie ihre
Ziele verfolgen. Je nachdem, wie dies ausfällt,
müßte der europäische Arbeits- und Sozial-
gesetzgeber Regelungszuständigkeiten zurück-
nehmen18 .

Der Rechtsweg: Aktive und passive Subsidiarität
durchzusetzen kann auch auf dem Rechtsweg
gelingen. Die Einhaltung des Prinzips ist nach
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts in
Karlsruhe die Sache des Europäischen Gerichts-
hofs. Dieser hat sich in älteren Entscheidungen
als Vorstreiter einer Politik der Beschneidung
nationaler zugunsten von Gemeinschaftszustän-
digkeiten ausgezeichnet; Karlsruhe erwartet, daß
mit der seit Maastricht offenbar gewordenen Inte-
grationsdichte die Handlungsmöglichkeiten euro-
päischer Organe „nicht nur auf Ziele hin zu be-
stimmen, sondern in ihren Mitteln tatbestandlich
zu erfassen, ihre Aufgaben und Befugnisse also
gegenständlich zu umgrenzen“ seien19 . Das kann

‘bedeuten, daß institutioneile Arrangements, wie
sie oben beschrieben wurden, ihren rechtlichen
Bestand verlieren. So hat das „Bananenurteil“
vom 4. Oktober 1994 sondervertraglich fortbeste-
hende Freiheiten deutscher Bananenimporteure
ins Prokrustesbett der allgemeinen europäischen
Binnenmarktordnung gezwungen.

In Fragen des völkervertragsrechtlichen Status der
EU und einer Strategie der „ultima ratio“ des
Mitgliedsstaates Deutschland erscheint im Licht 
des Urteils vom 12. Oktober 1993 ein Gang nach 
Karlsruhe lohnender als ein Gang nach Luxem-
burg. Denn noch ist es ungewiß, ob eine Weiter-
entwicklung der EU zu einem Bundesstaat, wie
sie aus den großen Bonner Parteien heraus betrie-
ben wird, nur aufgeschoben ist oder ausgeschlos-
sen bleibt.
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VII. Europa-Konzeptionen und
Subsidiaritätspolitik

Die oben näher ausgeführten Strategien müssen
nicht erfunden, sondern nur zielstrebig genutzt
werden. Insofern ist der Kampf um die Revision
des Maastrichter Vertrags („Maastricht Zwei“) in
der europäischen Politik längst im Gang. Umge-
kehrt wird die völkervertragsrechtliche Form der
Gemeinschaft, die 1996/97 verabredet werden
dürfte, die Entfaltung der subsidiären Politikstra-
tegien entscheidend beeinflussen. Unter dem
Blickwinkel unterschiedlich entfaltbarer Subsidia-
ritätspolitik werden heute drei Europa-Konzeptio-
nen vertreten: der große Bundesstaat, der kleine
Bundesstaat in einem größeren Staatenbund und
der große Staatenbund.

Ein großer Bundesstaat, wie er in der unmittel-
baren Fortsetzung von „Maastricht Eins“ liegen
könnte, wird von den Mittelmeer-Anrainern und 
von Irland vertreten. Sie wollen eine Fusion im
Gleichschritt aller Mitglieder, was bedeutet, daß
die starken die schwachen Volkswirtschaften in
Richtung auf Strukturvereinheitlichung und
Kohäsion mitziehen und die dafür erforderlichen
Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene formuliert
und in Gang gesetzt werden. Dem politischen
Gleichschritt, so die Annahme, folge der sozial-
ökonomische nach. Freilich ist die Idee eines „poli-
tischen Gleichschritts“ der EU schon heute weithin
illusionär20 ; für die Entfaltung von Subsidiaritäts-
politik wäre sie ungeeignet: Wenn das, was die
schwächsten Mitglieder nicht selbst zu leisten
vermögen, Brüssel wahrnehmen muß, ist passive
Subsidiarität insoweit ausgeschaltet und aktive
Subsidiarität würde zur Verhüllungsformel unmit-
telbarer, d.h. supranationaler Gemeinwohlförde-
rung verkommen.

20 Großbritannien und Dänemark haben sich in Maastricht
Sonderkonditionen ausgehandelt, Beitritts-Länder genießen
Übergangsregelungen, und selbst die Währungsunion ist nur
für Mitglieder erreichbar, die die Kriterien der Konvergenz
erfüllen.
21 Die „Überlegungen zur europäischen Politik“ sind samt
internationalem Presse-Echo abgedruckt in: Das Schäuble-
Lamers-Papier. Nationale und internationale Reaktionen
(= Dokumentation) hrsg. von der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, Bereich Forschung und Beratung - Internationale Poli-
tik -, St. Augustin, Oktober 1994.

22 Die „Antwort“ John Majors erfolgte in einer Rede vor
der Universität Leiden, vgl. 16 Downing Street Press Notice
vom 7. Sept. 1994, abgedruckt in: Das Schäuble-Lamers-
Papier (vgl. Anm.21), zusammengefaßt in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung vom 9.9. 1994, S. 3; zum britischen Födera-
lismus-Verständnis, das die kommunalen Selbstverwaltungs-
rechte betont.

Den kleinen Bundesstaat in einem größeren Staa-
tenbund vertreten Christdemokraten und Christ-
lich-Soziale in den Parlamenten von Bonn und
Straßburg. Mit der „Kern-Europa“-Idee (sog.
Schäuble-Papier21) stellen sie dem Drang nach
immer mehr „Kohäsion“ die währungspolitischen

„Konvergenz-Kriterien“ entgegen. Die Integration
wird danach nicht in erster Linie vom ungleichen
regional- und sozialpolitischen Bedarf her gesteu-
ert, sondern nach der relativen wirtschafts- und 
finanzpolitischen Leistungsfähigkeit supranational
verbundener Mitgliedsstaaten. Es gibt heute kein
gleich gutes Konzept, um zu vermeiden, daß
Kompetenzvermutungen zugunsten nachgeordne-
ter Gemeinschaften auf lange Zeit leerlaufen. Das
Kern-Europa-Konzept, das von der Tatsache einer
„europäischen Regierung“ ausgeht, favorisiert
zwar Politiken unmittelbarer Gemeinwohlförde-
rung, aber auch Formen aktiver Subsidiarität.
Wegen seiner bundesstaats-nahen Zielvorstellung
vernachlässigt es - im Kern - die Dimension passi-
ver Subsidiarität.

Das Konzept des großen europäischen Staaten-
bundes schließlich wurde und wird von den 
konservativen britischen Premierministern vertre-
ten. Mit seinem Mehr-Kerne-Konzept (Multi-core-
Europe22) hat John Major unmittelbar auf
Wolfgang Schäuble geantwortet, dem es in der
Ablehnung des Gleichschrittskonzepts ähnelt; es
formuliert jedoch den Verzicht auf Fusion grund-
sätzlicher. Nicht ausgeschlossen werden Sonder-
vereinbarungen. Derlei Vereinbarungen stehen
in der Tradition klassischer britischer Gleich-
gewichtspolitik. Subsidiaritätspolitisch setzt John
Major auf mittelbare Gemeinwohlförderung und 
schafft, anders als das Kern-Europa-Konzept, viel
Raum für passive Subsidiarität.

Zusammenfassend läßt sich feststellen: Der Ver-
trag von Maastricht - beschlossen am 9./10. De-
zember 1991, in Kraft getreten am 1. November
1993 - hat die supranationale Dimension so sehr
betont, daß die Europäische Gemeinschaft in eine
Akzeptanzkrise geriet. Die zwölf Regierungen
hofften, die europäischen Öffentlichkeiten durch
die ausdrückliche Gewährleistung des ihnen ver-
trauten regionalen und nationalen Politik-Umfel-
des zurückgewinnen zu können und warben mit
dem Subsidiaritätsprinzip für ein Europa der Bür-
ger. Die rechtliche Auslegung des erstmals völker-
vertragsrechtlich fixierten Prinzips steht im Streit:
Während die Kommission im Zweifel supranatio-
nale Lösungen bevorzugt („komparativer Effi-
zienztest“), befürworten einige Mitgliedsstaaten
und gliedstaatliche Akteure (unter ihnen Bayern)
gegenteilige Antworten: Im Zweifel soll der klei-
neren Gemeinschaft das letzte Wort zustehen.
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Hans Arnold: Die Europäische Union zwischen Maastricht und Maastricht-Revision
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4/95, S. 3-9
Die Europapolitik befindet sich derzeit, zwischen dem Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht und der
für 1996 vorgesehenen Konferenz für eine Revision/Überprüfung des Vertrages, in einem Übergangs-
stadium. Der Vertrag von Maastricht ist 1991 zum Zeitpunkt des politischen Epochenwechsels entstanden,
der in den zwei Jahren zwischen dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende der Sowjetunion die europäi-
sche Szene radikal verändert hat. Er ist ein Dokument des Übergangs. Er folgt einmal, vor allem mit dem
Projekt einer „Wirtschafts- und Währungsunion“ (WWU), der früheren Linie westeuropäischer Integra-
tionspolitik, die auf ein Aufgehen der Staaten der „Europäischen Gemeinschaft“ in einer supranationalen
europäischen Einheit, einer Art Bundesstaat, gerichtet war. Er folgt mit seinen anderen Teilen, insbeson-
dere mit der Einführung des Subsidiaritätsprinzips, der Linie einer zwischenstaatlichen Zusammenarbeit.
In der mit dem Vertrag gegründeten „Europäischen Union“ (EU) tendiert die Entwicklung in letztere
Richtung.

Wemhard Möschei: Europapolitik zwischen deutscher Romantik und gallischer Klarheit
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4/95, S. 10-16
Die für 1996 bereits beschlossene Revisionskonferenz von Maastricht wird den Charakter einer breiter
angelegten Folgekonferenz annehmen. Der Verfasser arbeitet als Maßstab für ins Auge gefaßte Vertrags-
änderungen die mit einer europäischen Integration verfolgten Zwecke zusammen mit den dazugehörigen
Relativierungen heraus. Er systematisiert sie als Friedensargument, Binnenmarktargument, als imperiales
Argument und als Deutschen-Argument. Bei einer Verknüpfung dieser Zwecke mit den möglichen institu-
tioneilen Optionen verwirft der Verfasser die Idee eines europäischen Bundesstaates als unrealistisch. Ähn-
liches gilt für ein Konzept eines Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten und eines Europa der Regio-
nen. Der Autor hält eine Fortentwicklung des Status quo mit Augenmaß für geboten. Er diskutiert im
einzelnen die davon betroffenen Tätigkeitsfelder und solche Reformmaßnahmen, welche die Arbeitsfähig-
keit der europäischen Entscheidungsorgane sicherstellen können.

Wolfgang Kowalsky: Europa vor der Herausforderung zivilisierter Innenbeziehungen
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4/95, S. 17-23
Angesichts der eklatanten Ungleichgewichte und Ungleichzeitigkeiten des europäischen Integrationsprozes-
ses ist eine Neujustierung erforderlich. Neben einer tiefgehenden ökonomischen Integration wurden nur
rudimentäre Formen einer Politischen Union realisiert, von der Sozialunion ganz zu schweigen. Die Ge-
meinschaft steckt zudem in der tiefsten Krise seit Unterzeichnung der Römischen Verträge: Zentrifugal-
kräfte, hervorgerufen durch den Zerfall der realsozialistischen Staatengemeinschaft, lösten mächtige Des-
integrationstendenzen aus, die parallel zu Erosionserscheinungen von innen wirken. Die Gemeinschaft
steht vor der doppelten Herausforderung, das erreichte Maß an Kohäsion und Integration zu bewahren und
daher die Zentripetalkräfte zu stärken und zugleich die durch sukzessive Erweiterung verursachte Nicht-
anpassung der für eine Sechsergemeinschaft geschaffenen Strukturen durch deren Reform zu bewältigen.

Manfred A. Dauses/Friedrich Fugmann: Die politisch-institutionelle Stellung
des Europäischen Parlaments nach dem Maastricht-Vertrag
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4/95, S. 24-32
Von den Mitgliedsstaaten sind beachtliche Kompetenzfelder auf die Europäische Union (EU) zur Aus-
übung übertragen worden. Das nicht nur formal verstandene Demokratieprinzip verlangt, bezogen auf die
EU, daß alle Akte der EU-Hoheit auf den Willen der in der EU vertretenen Völker rückbeziehbar sind.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird allerdings zum jetzigen Zeitpunkt die demo-
kratische Legitimation der EU-Hoheitsakte noch überwiegend von den nationalen Parlamenten vermittelt;
dem Europäischen Parlament kommt (nur) eine stützende Funktion zu. Dies führt zu einem bisher ungelösten
Dilemma, denn zu mehr als nur formaler Kontrolle des EU-Geschehens sind die nationalen Parlamente
faktisch nicht in der Lage.

Paul-Ludwig Weinacht: Aktive und passive Subsidiarität: Prinzipien europäischer
Gemeinschaftsbildung
Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4/95, S. 33-39
Erstmals gelangte mit dem in Maastricht beschlossenen Art. 3 b des EG-Vertrages das u.a. im deutschen
Sozial- und Bundesstaatsrecht längst eingeführte Subsidiaritätsprinzip ins europäische Völkervertragsrecht.
Vor allem deutsche Politiker argumentieren, daß dadurch einem unitarischen Verständnis in Europa wirk-
same Schranken gesetzt sind. Die Rechtsmeinungen darüber gehen jedoch auseinander. Beispielsweise be-
hält sich die Kommission vor, selbst zu entscheiden, in welchen Fällen das EU-Gemeinwohl „besser“ in
Brüssel als in den Hauptstädten der Mitgliedsstaaten oder ihren Regionen aufgehoben ist.


